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Bericht 
des Finanz- und Budgetausschusses 

über die Regierungsvorlage (741 der Bei­
lagen): Abkommen zwischen der Republik 
österr~ich und der :ßepublik Tunesien zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem 
Gebiete der Steuern vom Einkommen und 

vom Vermögen 

Das vorliegende Abkommen wurde am 
23. Juni 1977 in Wien unterzeichnet. Es he­
ztieht sich in SeLIltem Anwendungsbereich auf die 
Steuern vom Einkommen und vom Vermögen. 

Das Abkommen folgrt in seinem rform;vlen Auf­
hau im wesentlichen Idem vom Fiskalkomitee 
der OECD ausgearbeiteten Musteralbkommen zur 
Vermeidung der Doppellbesteuerung des Ein­
kommensund ides Vermq~ens. Die Doppelbe­
steuerung wird in l1unesien auf dem Gebiete 
der Steuern vom Einkommen nach .der "An­
rechnungsmethode" vermieden, 'd. h. daß der 
Wohnsitzsta;at lauch bezügtich jener Einkünfte, 
an ,denen dem Quellenstaat .ein BeSfteuerungs­
recht zuerkannt wird, sein vol1es Besteuerungs­
recht behäJlt, daß aber ,der Wohnsitzrstaat ,die 
Steuer, di,e vom Quellenstaat erhoben Wli'l"d, ,auf 
seine eigene Steuer anzurechnen hat. österreich 
wenidet h~nsichtl~ch der Steuern vom Einkommen 
und hins:ichdich 'der Steuern vom Vermögen 
im Regelfall (die "Befre'iungsmethode" an, d. h. 
daß die einJzelnen Besteuerungsobjekte jeweils 
einem ,der heiden Vertrragstaaten zur ausschließ­
lichen ,Besteuerung zugeteilt wel"den. 

Dr. Leibenfrost 

Berichterstatter 

Das vorlie~nde Abkommen ist gesetzändernd 
und ,d<lJrf daher nur mit Genehmigung des 
Nationalrates gemäß Am. 50 Abs. 1 B-VG ab­
,geschlossen werden. 

Der Enanz- unJd Budgetausschuß hiat die gegen­
ständlich,e Regierungsvorlage in seiner Sitzrung 
am 21. Feber 1978 in VerhandLung genommen 
UIl!d nach ,einer Debatte, an der sich außer ,dem 
Berichterstatter die .Nbgeor:dneten S Ja n dm eie r 
und Dr.B r 0 e s ,i g k ,e sowie Staatssekretär 
DDr. Nu s s hau m ,e r htltei~igten, 'einstimmig 
beschlo5sen, dem Nationalmt die Genehmigung 
des Abschlusses des Abkommens zu empfehlen. 

Der Ausschuß~st der Meinung, ,daß 1m 
vorliegenrdenFalle idie Brltassung von Gesetzen 
zur ErfülLul1jg des S~a;atsvertrages im Sinne des 
Art. 50 Abs. 2 B-VG in der gelteniden Fassung 
entbehrlich ist. 

Als Ergtebn:is seiner Beratung stehlt tder Finanz~ 
und Budgetausschuß tsomit ,den An t rag, der 
Namonalmt wolle heschLi,eßen: 

Der Abschluß des Ahkommens zWlischen der 
R,epublik österreich un'd der RepublJik Tunesien 
zur Vermeidung der Doppdbesteu-erung auf dem 
Gebiete :der Steuern vom Einkommen und vom 
V'ermögen (741 'der Be~La;gen) wiil"d verfassungs­
mäßig Igenehmigt. 

W:ien, 1978 0221 

Dr. Tull 

Obmann 
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